
Entlassung und Wiedereintritt
Beitrag von „Flipper79“ vom 3. August 2011 14:35

Hallo A.D.,

in welchem BL lebst du?

Für NRW: Ja es geht. Nennt sich "Familienzusammenführung". Ich meine, dass man innerhalb
von 5 JAhren wieder anfangen muss. Aber lass dich doch ohne Bezüge beurlauben oder nimm
Elternzeit.

LG
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